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Toralf Schulze
Parkstr. l2
I 4959 Trebbin

im Zeitraum:

Ort:

]nit den Ortsteilen Bcelitz' Beelitz-Heilstzitten'

;;;kM;.i. Äuchholz. Busendorf' Elsholz' Fichtenrvalde'
"funir. 

ftoototu. Kör/'in. Reesdorf- Ricben' Salzintnn'

Schäpe. Schlunkendorf'

Datun: l5.09 2(X)9

im Auirag der (;er)ende:

Ihr Schniben ront:

-\usk!dl .fl.i1!: !üLr ltildt
Ordnmgsxnn

'Iel: Bcclitz : 031204'39 I 82

Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis und G-ebührenbescheid

- rri"., l'"i""trtng von Werbeiafeln zttr Wahl 27'09'2009

Sehr geehrte Damen und Herren'

auflhrenAntragvoml4.0g.:2fJogerteileichlhnenhiermit'.unbeschadetderVerpflichtungzurEinholulg
sonstiger Genehrnigungen "ti;; 

R;;;-;ritter' gemäß $ l8 Landesstraßengesetz Brandenburg in

Verbiridung mit der Satzung i"' Sä;;Jt' "tet"aie 
Sondernutzung an ortsstraßen und

ortsdurchfahrten uo. os or übi'n*oo "u, 
z*it gültigen Fassung die erlorderliche Erlaubnis :

14.09. - 28.09.2009

Beelitz

dievonlhnenbeantragteAnzahlanPlakatenanzubringen.DieseErlaubnisistandiehierbeigefugten
Auflagen und Bedingungen gebunden

Die Plakatierung ist gebührenfrei'

Anzahl der Plakate.

Arzahl der Monate:



Auflagen und Bedingungen:
I ": n1. Werboträge r. sinri irrisscirii,,'!J!ith :rn Sfrlllenlir ret'Ileri inl üife*llii:herl \'':rliehrs ra li in

:rnzrrbringen. !n dl'r ileelilze:'.!llstu.li i:litl nn tlet'ät'eu:iirl:: Berlirler st:':rii* - {i146 isf keine

\Xierhrrng criluLrt { sicire,l*i,}t:t i.
2.) Die werbeträger sind so anzubringen brw. aufzustellen, dass niemand geftihrdet, geschädigt, oder

mehr als nach den umständen unverrieidbar behindert, oder belästigt wird und verkehrszeichen bzw -

einrichtungen nicht verdeckt, oder in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden'

3 . ) Eventuelle Beschädigungen des privaten, oder öffentlichen Eigentums gehen zu Ihren Lasten Dieses

giit ebenso im Falle der Entstehung eventueller Haftpflicht- und Schadensersatzansprüche' die in Folge der

frichtb"achtr.,ng der erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen beansprucht werden'

4.) Die überlasienen Flächen sind in ordnungsgemäßem und sauberen Zustand zu halten.

Rechtsbehelfsbelehrun g:

Gegen diesen Bescheid ist innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe der widerspruch zulässig Der

Wiä".rp*"t1 ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtver-waltung Beelitz, Berliner Straße 202'

I 4 5 41 B eelitz, einzulegen.

tr\
i.A. H Milde
Mitarbeiterin des Ordnungsamtes

Adage.
Beelitzer Altstadt
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